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§ 14 VersG
 VersG - Versammlungsgesetz 1953

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Sobald eine Versammlung für aufgelöst erklärt ist, sind alle Anwesenden verpflichtet, den Versammlungsort

sogleich zu verlassen und auseinanderzugehen.

2. (2)Im Falle des Ungehorsams kann die Auflösung durch Anwendung von Zwangsmitteln in Vollzug gesetzt

werden.

In Kraft seit 08.08.1953 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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